
  Graphik-Collegium Berlin e.V. 

 

 

Beitragsordnung 

 

§ 1 Allgemeines 

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des 
Vereins geändert werden. Sie gilt für alle natürlichen und juristischen Personen, die Mitglieder des Vereins 
Graphik-Collegium Berlin e.V. sind. Jedes Mitglied ist für die Entrichtung seines Beitrages in der 
vorgesehenen Höhe und zum festgesetzten Termin verpflichtet. Die Mitgliedsbeiträge dienen 
ausschließlich der Finanzierung der satzungsgemäßen Vereinszwecke. 
Beim Ausscheiden aus dem Verein erfolgt keine Rückerstattung bereits geleisteter Beiträge. 
 
 
§ 2 Beiträge 
 
Die Beiträge sind Jahresbeiträge. Erfolgt der Vereinseintritt nach dem 30.06. wird die Hälfte des 
Jahresbeitragssatzes berechnet. Für die zutreffende Höhe ist der am Fälligkeitstag bestehende 
Mitgliederstatus maßgebend. Der Anspruch auf die Ermäßigung ist mit entsprechenden Unterlagen 
nachzuweisen. Änderungen der persönlichen Angaben sind dem Verein schnellstmöglich mitzuteilen, 
insbesondere bei Inanspruchnahme des ermäßigten Beitrags.  
 
 
Mitgliedsbeiträge für Einzelmitglieder (natürliche Personen) 
 
Regelbeitrag:                24 €  
 
Ermäßigter Beitrag für Schüler/innen, Studentinnen/Studenten, Empfänger/innen von 
Grundsicherungsleistungen nach SGB II und XII:      12 €  
 
 
Mitgliedsbeitrag für juristische Personen        50 € 
 
 
Mitgliedsbeitrag für Fördermitglieder 
 
Fördermitglieder setzen ihren Förderbeitrag selbst fest. 
Er soll höher sein als der reguläre Beitrag - für persönliche Fördermitglieder mehr als 24 €, für  juristische 
Personen mehr als  50 €. 

 
§ 3 Zahlungsweise und Fälligkeit 
 
Die Höhe der einzelnen Beiträge wird durch die Mitgliederversammlung beschlossen und gilt für die Zukunft 
bis zum 31.12. des Folgejahres. Fasst die Mitgliederversammlung keinen neuen Beschluss, verlängert sich 
die Wirksamkeit um ein weiteres Jahr. Die festgesetzten Beträge werden erstmalig zum 1. Januar 2016 
erhoben.  
 
Mitgliedsbeiträge für das Jahr sind bis zum 01.03. des laufenden Jahres und die Mitgliedsbeiträge für das 2. 
Halbjahr bis zum 01.09. des laufenden Jahres zu zahlen. Der Mitgliedsbeitrag kann anlässlich von 
Veranstaltungen in Bargeld entrichtet werden. Überweisungen haben auf das Konto Graphik-Collegium 
Berlin e.V., Berliner Sparkasse,  IBAN: DE33 1005 0000 0190 5063 93 zu erfolgen.  
 
Beschlossen auf Mitgliederversammlung am 27.02.2016 
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